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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.2010

Norm

UVG §20

1. UVG § 20 heute

2. UVG § 20 gültig ab 01.01.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2003

3. UVG § 20 gültig von 07.11.1985 bis 31.12.2004

Rechtssatz

An sich ist auch ein Antrag des Kindes auf rückwirkende Einstellung möglich, allerdings nur im Zusammenhang mit

dem Eintritt eines Einstellungsgrundes (§ 20 Abs 2 UVG), weil es das durch den Jugendwohlfahrtsträger vertretene Kind

ansonsten in der Hand hätte, die Rechtsposition des Bundes durch einen Antrag auf rückwirkende Einstellung zu

beeinträchtigen.An sich ist auch ein Antrag des Kindes auf rückwirkende Einstellung möglich, allerdings nur im

Zusammenhang mit dem Eintritt eines Einstellungsgrundes (Paragraph 20, Absatz 2, UVG), weil es das durch den

Jugendwohlfahrtsträger vertretene Kind ansonsten in der Hand hätte, die Rechtsposition des Bundes durch einen

Antrag auf rückwirkende Einstellung zu beeinträchtigen.
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